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Liebe Leserinnen und Leser, 
 
nachdem zahlreiche Vorhaben aus den Reihen unseres Koaliti-
onspartners über Monate blockiert worden sind, haben wir uns 
gestern beim Koalitionsausschuss auf wichtige Maßnahmen 
verständigen können und klargestellt, dass die verabredeten 
Projekte des Koalitionsvertrags umgesetzt werden.  
 
Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik regeln wir In-
tegration verbindlich in einem Gesetz. Das ist ein historischer 
Schritt. So schaffen wir Orientierung für die neu nach Deutsch-
land kommenden Menschen und machen Integration für alle 
planbarer. Wir werden dafür sorgen, dass junge Menschen 
nicht länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen zum Nichtstun 
verdammt sind, sondern durch 100.000 zusätzliche Arbeitsge-
legenheiten einer sinnvollen Beschäftigung nachgehen können. 
Wir öffnen für Flüchtlinge zudem neue und schnellere Zugänge 
zu Integrationskursen. Mit dem Integrationsgesetz schreiben 
wir zum ersten Mal die Angebote und die Erwartungen an In-
tegration verbindlich fest.  
 
Ein weiteres Ergebnis dieser Sitzungswoche ist mir als Gesund-
heitspolitikerin ein wichtiges Anliegen: Am Donnerstag stimmte 
das Parlament mit breiter Mehrheit für das Antikorruptionsge-
setz. Niedergelassene Ärztinnen und Ärzte konnten bisher nicht 
wegen Korruption belangt werden. In der Realität müssen Pati-
entinnen und Patienten aber darauf vertrauen können, dass 
ihre Behandlung allein auf medizinischen Notwendigkeiten ba-
siert. Auch der volkswirtschaftliche Schaden durch Korruption 
im Gesundheitswesen, der bei der gesetzlichen Krankenversi-
cherung und letztlich bei den Beitragszahlenden ankommt, be-
ziffert sich auf Milliardenhöhe. Ein SPD-Vorstoß für eine recht-
liche Regelung stieß vor ein paar Jahren noch auf taube Ohren. 
Jetzt wurde das Thema endlich angepackt – das Gesetz ist ver-
abschiedet. 
 
Eine informative Lektüre wünscht nun  
Ihre  
 

 
Sabine Dittmar, MdB 
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FOTO DER WOCHE 
 

 

Am Rande meiner „Fraktion vor 
Ort“-Veranstaltung Anfang April in 
Münnerstadt mit meinem Kollegen 
Marin Burkert MdB (rechts im Bild) 
demonstrierte die Bürgerinitiative 
Ortsumgehung Saal (BIOS) aus Saal 
an der Saale für die Aufnahme der 
geplanten Umgehungsstraße in 
den vornehmlichen Bedarf.  
Ich unterstütze die Initiative, mit 
deren Vertretern ich mich bereits 
mehrfach in Saal getroffen habe. 
Der dringende Bedarf einer Umge-
hungsstraße ist meines Erachtens 
unstrittig. 
Auf der „Fraktion vor Ort“-Veran-
staltung wurde über den Bundes-
verkehrswegeplan informiert, der 
etwa alle 15 Jahre als Rahmenpro-
gramm für Investitionen in die Ver-
kehrswege der Republik festgelegt 
wird. 
Übrigens können Bürgerinnen und 
Bürger sich diesbezüglich direkt 
ans Bundesverkehrsministerium 
wenden und online unter 
www.bvwp2030.de eine Stellung-
nahme zur Planung des Bundesver-
kehrswegeplans 2030 abgeben. 
Dies ist noch bis zum 2. Mai 2016 
möglich.  

 
TOP-THEMA 
 
Deutschland bekommt ein Integrationsgesetz 
Die Spitzen der Regierungskoalition haben sich auf bestimmte Maßnahmen in der Integrationspolitik 
und der inneren Sicherheit verständigt.  
 
Erstmals in der Geschichte der Bundesrepublik wird Integration verbindlich in einem Gesetz geregelt. 
Das ist ein historischer Schritt. So schafft die Koalition Orientierung für die neu nach Deutschland kom-
menden Menschen und macht Integration für alle planbarer. Dieses Gesetz signalisiert: Leistung lohnt 
sich. 
 
SPD-Fraktionschef Thomas Oppermann sagt: „50 Jahre nach dem Beginn der Einwanderung bekommt 
Deutschland jetzt ein Integrationsgesetz.“ 
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Die Koalition wird dafür sorgen, dass junge Menschen nicht länger in den Erstaufnahmeeinrichtungen 
zum Nichtstun verdammt sind, sondern durch 100.000 zusätzliche Arbeitsgelegenheiten einer sinnvol-
len Beschäftigung nachgehen können. 
 
Im Sinne eines „Förderns und Forderns“ wollen SPD und Union die Eigenbemühungen von Asylbewer-
bern unterstützen. So machen sie Integration für alle verbindlicher und schaffen mehr Sicherheit. 
Deutlich früher als bisher erhalten Schutzsuchende Zugang zu Leistungen der Ausbildungsförderung. 
Es wird Rechtssicherheit für alle Betriebe geschaffen, die ausbilden und für alle Flüchtlinge, die eine 
Ausbildung anstreben. Der Aufenthalt ist für die ganze Dauer der Ausbildung gesichert, und nach er-
folgreicher Ausbildung schließt sich ein zweijähriges Aufenthaltsrechts zur Beschäftigung an („3+2“-
Regelung). Die Altersgrenze für den Beginn einer Ausbildung entfällt. Die Vorrangprüfung wird für drei 
Jahre in Gebieten mit unterdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit ausgesetzt. Das hilft vielen, auf dem 
deutschen Arbeitsmarkt Fuß zu fassen. Um für anerkannte Flüchtlinge und Asylberechtigte einen zu-
sätzlichen Integrationsanreiz zu schaffen, wird eine Daueraufenthaltserlaubnis nur erteilt, wenn Integ-
rationsleistungen erbracht worden sind. Dabei wird aber weiterhin auch die Lage im jeweiligen Her-
kunftsland berücksichtigt. 
 
Die Koalition öffnet für Flüchtlinge neue und schnellere Zugänge zu Integrationskursen. Der Anspruch 
darauf soll auf das erste Jahr nach Ankunft konzentriert werden. Asylbewerber mit guter Bleibeper-
spektive müssen möglichst schnell einen Kurs besuchen können. Wartezeiten sollen von bisher drei 
Monaten auf sechs Wochen verkürzt werden. Die Kursangebote werden entsprechend ausgeweitet. 
 
Und schließlich haben SPD und Union eine Reihe von praktischen Problemen gelöst: So erhalten 
Schutzsuchende in Zukunft einen Ankunftsnachweis, um frühzeitig Zugang zu Arbeitsmarkt und Integ-
rationsleistung zu bekommen und auch die Übernahme von Dolmetscherkosten wird klarer geregelt. 
 
Mit dem Integrationsgesetz schreibt ein Regierungsbündnis zum ersten Mal die Angebote und die Er-
wartungen an Integration verbindlich fest. Damit haben die Sozialdemokraten eines ihrer zentralen 
Anliegen durchgesetzt: In ein paar Jahren wird dieses Integrationsgesetz als erster Schritt zu einem 
modernen Einwanderungsgesetz gelten. 
 
Vizekanzler Sigmar Gabriel (SPD) sagt: "Integration ist anspruchsvoll. Sie ist anstrengend. Sie stellt An-
forderungen an die Menschen, die zu uns kommen. Sie stellt aber auch Anforderungen an unseren 
Staat." Das Integrationsgesetz bezeichnete er als "historischen Schritt" und fügte an: "Wer zu uns ge-
hören will, der wird nun bessere Möglichkeiten haben, seinen eigenen Beitrag für die Gesellschaft zu 
leisten." 
 
 

Kriminalität bekämpfen, öffentliche Sicherheit garantieren 

Innere Sicherheit ist ein sozialdemokratisches Thema. Nur sehr reiche Menschen können sich einen 
armen Staat leisten. Deshalb ist die öffentliche Sicherheit eine zentrale Aufgabe des Sozialstaats und 
ein unverzichtbares Bürgerrecht. Mit den Beschlüssen des Koalitionsausschusses wird ein Paket zur 
Bekämpfung von Terrorismus auf den Weg gebracht. An weiteren Maßnahmen zur allgemeinen Krimi-
nalitätsbekämpfung arbeiten die Koalitionsfraktionen, insbesondere werden die Mittel zur Einbruchs-
sicherung erhöht. 
 
Deutschland ist gut aufgestellt, um terroristischen Herausforderungen zu begegnen. Dank des Einsat-
zes von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) gibt es in dieser Legislaturperiode z. B. einen neuen 
Straftatbestand zur Terrorismusfinanzierung und des Reisens in Terrorcamps. 
 
Die Anschläge in den vergangenen Monaten zeigen: Es mangelt nicht an Daten, es mangelt an grenz-
überschreitender Zusammenarbeit, an Austausch und auch an Personal. Deshalb wird es keine neuen 
Maßnahmen zur Massenüberwachung geben. Vielmehr stärkt die Koalition die Kooperation der Sicher-
heitsbehörden und stockt die Mittel auf, damit die Behörden intensiven Druck auf hier ansässige Un-
terstützer des Terrors ausüben können. Ebenso müssen Beratungsstellen und Präventionsträger finan-
ziell besser ausgestattet werden. SPD und Union wollen eine Selbstverpflichtung der Internetunter-
nehmen, gegen terroristische Propaganda im Netz vorzugehen. Terrorfinanzierung hängt eng mit Geld-
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wäsche zusammen, daher wird die Koalition die Geldwäschebekämpfung verschärfen. Allerdings ver-
weigert sich die Union bisher der SPD-Forderung, über die bereits beschlossenen 3000 Stellen bei der 
Bundespolizei und beim Bundeskriminalamt weitere 3000 Stellen dort zu schaffen. Hierfür wird sich 
die SPD-Fraktion weiter einsetzen. 
 
Sigmar Gabriel betont: "Sicherheit ist nicht nur soziale Sicherheit, sondern auch innere Sicherheit. Sie 
schützt die innere Freiheit in Deutschland. Innere Sicherheit ist ein sozialdemokratisches Thema. Nur 
sehr Reiche Menschen können sich einen armen Staat leisten, weil sie sich ihre Sicherheit über privaten 
Wachschutz finanzieren." Deshalb sei auch die öffentliche Sicherheit in Deutschland "eine zentrale 
Aufgabe des Sozialstaats und ein unverzichtbares Bürgerrecht". 
 

Koalitionsprojekte Leiharbeit und Werkverträge, Rente, Bundesteilhabegesetz 

Die Koalition hat bekräftigt, dass der Koalitionsvertrag gilt und dass die verabredeten Projekte umge-
setzt werden. Daran hatte es zuletzt immer wieder Zweifel gegeben, die nun ausgeräumt sind. 
 
Der von Bundesarbeitsministerin Andrea Nahles (SPD) vorgelegte Gesetzentwurf zur Bekämpfung des 
Missbrauchs bei Werkverträgen und Leih- und Zeitarbeit geht unverändert in die Ressortabstimmung 
sowie Länder- und Verbändeanhörung. Für die SPD-Fraktion ist klar: Die Vereinbarungen des Koaliti-
onsvertrags hierzu dürfen nicht weiter in Frage gestellt werden. Mit diesem Gesetzentwurf wollen die 
Sozialdemokraten der Arbeit ihren Wert zurückgeben. Leistung muss Sicherheit und faire Löhne schaf-
fen. 
 
Auch für die weiteren zentralen Vorhaben aus dem Koalitionsvertrag sind die Verfahren zur Umsetzung 
geklärt. Das betrifft das Bundesteilhabegesetz, mit dem die Voraussetzungen für eine bessere gesell-
schaftliche Teilhabe behinderter Menschen geschaffen werden sollen, ebenso wie die Bereiche Renten 
und Energie. 
 
Bei der Erbschaftssteuer ist die SPD hart geblieben, weil es um eine Kernfrage sozialer Gerechtigkeit 
geht: Sie will Betriebe und Arbeitsplätze schützen, nicht die Steuerfreiheit großer Vermögen. Die Sozi-
aldemokraten machen nichts mit, was verfassungswidrig und dazu noch grob ungerecht ist. 
 
Die SPD-Fraktion will eine Gesellschaft, die anständig ist, fair mit ihren Bürgern umgeht und allen glei-
che Chancen bietet. 
 
Eine Gesellschaft, die den Terror bekämpft, damit ihre Bürger gut und sicher leben können. 
Für die Integration kein Lippenbekenntnis ist und Sicherheit selbstverständlich. 
 
Mit den Beschlüssen hat die SPD die Bedingungen für eine solche Gesellschaft deutlich verbessert. Und 
nach den Haushaltsverhandlungen haben die Sozialdemokraten damit auch einen weiteren Schritt im 
Sinne ihres Solidarprojekts gemacht. 
 
 

FINANZEN 
 
Aktuelle Stunde zu den Panama Papers 
Am Mittwoch sind die so genannten Panama Papers Gegenstand einer parlamentarischen Debatte ge-
wesen. Auf Antrag der Koalitionsfraktionen fand eine Aktuelle Stunde unter dem Titel „Mehr Transpa-
renz bei Steueroasen und Briefkastenfirmen durch international abgestimmtes Vorgehen durchset-
zen“ statt. 
 
Hintergrund ist die Enthüllung über tausende Briefkastenfirmen in Panama, eingerichtet mithilfe der 
Kanzlei Mossack Fonseca. Unter den anonymen Kunden sind offenbar auch tausende Deutsche, pro-
minent und nicht-prominent. 
 
Im Bundestag sprach am Mittwochnachmittag der Nordrhein-Westfälische Finanzminister Norbert 
Walter-Borjans (SPD) als Vertreter des Bundesrates. Die wichtigste Botschaft der Panama-Enthüllun-
gen sei, dass die Steuerhinterzieher und ihre Helfer nicht mehr sicher sein könnten. Walter-Borjans 
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lobte die Steuerfahnder der Bundesländer, für ihre gute Arbeit, zugleich müsse die Politik signalisieren, 
dass es nicht mehr nur um Ankündigungen gehe, sondern der Gesetzgeber nun wirklich stärker han-
delt. Er verwies auf einen seit zwei Jahren vorliegenden Gesetzentwurf der SPD-Fraktion, in dem auch 
die Helfer von Steuerhinterziehern belangt würden. Er warb um mehr internationale Verabredungen 
– und um Sanktionen, wenn diese nicht eingehalten werden. 
 
SPD-Fraktionsvize Carsten Schneider zeigte sich überrascht von die Dimension der Enthüllungen. Auch 
er mahnte an, den seit 2013 im Raum stehenden Gesetzentwurf der SPD-Fraktion zu verabschieden. 
Denn darin würden die Banken auf nationaler Ebene in die Verantwortung gebracht – für ihn oftmals 
„die Spinne im Netz“. Als schärfstes Mittel müsse auch ein Entzug der Banklizenz geprüft werden, wenn 
Banken bei Steuerhinterziehung helfen. Auch für eine Aufstockung der Steuerfahnder warb Schneider 
sowie für die Begrenzung des Bargelds. Denn das erschwere Korruption und Schwarzgeldzahlungen. 
 
Beschlusspapier der SPD-Bundestagsfraktion 

Schneider erläuterte den Abgeordneten einen 20 Punkte umfassenden Beschluss seiner Fraktion zum 
Kampf gegen Steuerbetrug. Es gehe schließlich bei dem versteckten Geld nicht nur um Hinterziehung, 
sondern auch um Organisierte Kriminalität, Diktatorengeld und Terrorismusfinanzierung. 
 
Das Papier befasst sich mit nationalen, europäischen und internationalen Maßnahmen – im Gegensatz 
zu Vorschlägen des Bundesfinanzministers, die nur auf internationale Regeln abzielen. 
 
Lothar Binding, finanzpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion, forderte mehr ethische Grundsätze von 
Unternehmen, dann müsse die Politik auch nicht noch mehr regulieren. Laut Binding bieten sich Brief-
kastenfirmen geradezu für Steuerbetrug an. Deshalb bedürfe es schärferer Regeln, etwa bei der Geld-
wäscherichtlinie. Er forderte auch ein international vernetztes Transparenzregister für solche Unter-
nehmen. Ein weiter Vorschlag: Geldströme von und nach dubiosen Unternehmen blockieren. 
 
Der SPD-Abgeordnete Jens Zimmermann bezeichnete die Enthüllungen als "Weckruf", mehr zu tun 
beim Kampf gegen Steuerbetrug, und vor allem schneller zu handeln. 
 
 
20 Maßnahmen gegen Steuerbetrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung 

Die Enthüllungen über in Panama gegründete Briefkastenfirmen zeigen, dass der Bekämpfung von 
Steuerbetrug, Steuerhinterziehung, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiterhin höchste Prio-
rität eingeräumt werden muss. Die „Panama-Papiere“ geben einen tiefen Einblick in die globale Schat-
tenwirtschaft mit Briefkastenfirmen. Sie dienen zur Verschleierung der tatsächlichen Eigentümer und 
der undurchsichtigen Herkunft ihrer Vermögen. Damit leisten sie nicht nur Geldwäsche und Steuerbe-
trug Vorschub, sondern sind auch Teil der wirtschaftlichen und finanziellen Infrastruktur der organi-
sierten Kriminalität und des Terrorismus. 
 
Steuerbetrug, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung sind Straftaten. Wer Steuern hinterzieht oder 
gezielt Offshore-Konstruktionen zur Steuervermeidung nutzt, verweigert sich, einen finanziellen Bei-
trag für die Gemeinschaft zu leisten, die das öffentliche Leben in den Städten und Gemeinden finan-
ziert. 
 
Die Internationalisierung der Finanzmärkte und der freie Kapitalverkehr haben Steuerumgehung und 
Steuerflucht, Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung erleichtert. Die nationalen Aufsichts- und Steu-
ersysteme haben mit dieser wirtschaftlichen Entwicklung nicht Schritt halten können. Deshalb ist die 
internationale Staatengemeinschaft, aber auch die Europäische Union erneut gefordert, rasch und 
konsequent zu handeln. 
 
Im Rahmen der G20, der OECD und der EU wurden in den letzten Jahren erste Maßnahmen gegen in 
Steueroasen ansässige Briefkastenfirmen ergriffen. Ein zentrales Element ist dabei die Einführung ei-
nes automatischen Informationsaustausches zwischen den Finanzbehörden und die Einrichtung von 
Unternehmensregistern, um Transparenz zu schaffen. Seit Oktober 2014 haben sich über 90 Staaten 
diesem Abkommen angeschlossen. Andere  - wie Panama oder Hongkong – verweigern sich bis heute.  
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Und: Es bestehen noch Lücken bei der Regulierung, der Aufsicht und vor allem bei den Konsequenzen 
für die Täter, aber auch für die Staaten, die weiter Steueroase bleiben wollen. Deshalb fordert die SPD-
Bundestagsfraktion ein internationales, lückenloses Programm gegen Geldwäsche und Steuerbetrug 
auf Ebene der G20 und des IWF. Wir müssen endlich alle Lücken schließen! Das muss auch Priorität für 
die deutsche G20-Präsidentschaft ab Dezember 2016 haben.  
 
Kombination aus (inter-)nationalen Maßnahmen 

Zwar hat Bundesfinanzminister Schäuble (CDU) Vorschläge zum Kampf gegen Steuerbetrug gemacht - 
sie beziehen sich aber nur auf internationale Regeln. 
 
Deshalb fordert die SPD-Fraktion in einem Beschlusspapier eine Kombination aus nationalen, europä-
ischen und internationalen Maßnahmen. Zu den Forderungen gehört: 
 

 ein lückenloses Programm gegen Geldwäsche und Steuerbetrug auf Ebene der G20 und mit 
Unterstützung des Internationalen Währungsfonds IWF und der OECD, das lückenlose Trans-
parenz schafft, um effektiv gegen internationale Geldwäsche und Steuerhinterziehung vorge-
hen zu können. Die Einrichtung von Unternehmensregistern mit Angaben zu den wirtschaftlich 
Begünstigten und Berechtigten muss deshalb international verbindlich vorgegeben werden.  

 eine „schwarze Liste“. Das Prüfverfahren des Global Forums bei der OECD zu nicht-kooperie-
renden Staaten ist in den letzten Jahren zu einem stumpfen Schwert geworden. Die Prüfkrite-
rien müssen daher zügig angepasst und verschärft werden.  

 Finanzanlagen in Offshore-Gebieten zu verbieten und anonyme Finanzgeschäfte mit Offshore-
Gebieten zu verhindern. Dazu wollen die Sozialdemokraten europaweit Banken verpflichten, 
beim Zahlungsverkehr mit Staaten, die nicht am automatisierten Informationsaustausch teil-
nehmen, die Kontoinhaber und wirtschaftlich Berechtigten der Transaktion festzustellen. 

 harte Sanktionen gegen die geschäftsmäßige Beihilfe zu Geldwäsche und Steuerhinterziehung 
durch Banken zu verhängen. Banken müssen mit Hilfe des Aufsichtsrechts zur Rechenschaft 
gezogen werden, wenn sie ihren Kunden bei Geldwäsche oder Steuerhinterziehung helfen. Das 
hat der Bundesrat bereits 2013 vorgeschlagen, jetzt muss es endlich umgesetzt werden.  

 Steuerpflichtigen in Deutschland, so bald als möglich in der gesamten EU, die Geschäftsbezie-
hungen zu Steueroasen, die auf der „schwarzen Liste“ der OECD stehen, unterhalten, erhöhte 
und sanktionsbewehrte Mitwirkungs- und Informationspflichten gegenüber der deutschen 
Steuerverwaltung aufzuerlegen, insbesondere zu Beteiligungen an oder Beherrschung von Un-
ternehmen.  

 die EU-Geldwäscherichtlinie zügig umzusetzen und dabei die Vorschriften zur Bekämpfung von 
Geldwäsche in Deutschland schärfer zu fassen als verlangt. Dazu gehört neben der Errichtung 
eines nationalen Transparenzregisters auch, für Zahlungen im Geschäftsverkehr eine Ober-
grenze für Bargeldzahlungen vorzusehen, wie es sie in vielen EU-Mitgliedstaaten bereits gibt, 
und die Meldepflichten nicht nur von Banken, sondern vor allem auch von Nichtbanken –wie 
Anwaltskanzleien oder Immobilienmaklern- dort zu verschärfen, wo große Vermögen – insge-
samt oder gestückelt – verschoben werden. Das gilt auch für den Immobilienkauf. 

 
 

RECHTSPOLITIK 
 
Korruption im Gesundheitswesen wird strafbar 
Der Bundestag hat am Donnerstag in 2./3. Lesung ein Gesetz zur Bekämpfung von Korruption im Ge-
sundheitswesen verabschiedet (Drs. 18/6446). Es schafft klare Regeln für strafbares Verhalten. 
 
Patientinnen und Patienten müssen sich darauf verlassen können, dass sie die beste Gesundheitsver-
sorgung erhalten – und nicht die, die für den jeweiligen Arzt am profitabelsten ist. Mit dem neuen 
Gesetz wird Korruption im Gesundheitswesen endlich pointiert unter Strafe gestellt. 
 
Johannes Fechner, Sprecher der Arbeitsgruppe Recht und Verbraucherschutz, und Dirk Wiese, der zu-
ständige Berichterstatter, betonen: „Korruption im Gesundheitswesen hat viele nachteilige Folgen: Pa-
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tienten verlieren das Vertrauen in die Integrität ärztlicher Heilvorschläge, die Kosten im Gesundheits-
wesen steigen, und zwar zu Lasten der Patienten, und der faire Wettbewerb zwischen den Anbietern 
im Gesundheitswesen ist gestört“. 
 
Das Gesetz wurde unter anderem durch eine Entscheidung des Bundesgerichtshofes im Jahr 2012 er-
forderlich, in der ein wegen Korruption angeklagter Arzt freigesprochen wurde, weil die Korruptions-
tatbestände des Strafgesetzbuchs nach Ansicht des Gerichts für niedergelassene Vertragsärzte grund-
sätzlich nicht anwendbar sind. 
 
Auf Basis eines Entwurfs von Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) haben sich die Koalitionsfraktio-
nen nun auf ein Gesetz geeinigt. Strafbar macht sich zukünftig ein Arzt, der nicht das für den Patienten 
angemessene Medikament, sondern dasjenige Arzneimittel verschreibt, für das er von einer Pharma-
firma Bestechungsgelder erhalten hat. Ebenso strafbar macht sich ein Apotheker, der einem Arzt Geld 
dafür zuwendet, dass dieser ihm seine Patienten schickt.  
 
Im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens gab es mehrere Diskussionspunkte:  
 

 Insbesondere von Hausärzten wurde befürchtet, dass Kooperationsmodelle zukünftig nicht 
mehr zulässig sind. Diese Kooperationen sind sinnvoll und politisch gewollt. Deshalb heißt es 
im Gesetzestext ausdrücklich, dass nur strafbar ist, wer sich „in unlauterer Weise einen Vorteil 
verschafft“. Haushaltsmodelle fallen hierunter gerade nicht. Das Gesetz bestraft demnach Kor-
ruption nicht Kooperation.  

 
 Des Weiteren ist es der SPD-Bundestagsfraktion in langen Verhandlungen mit der Union ge-

lungen, die Vorschriften als so genanntes Offizialdelikt auszugestalten. Das bedeutet, dass die 
Staatsanwaltschaft bei einer Strafanzeige oder Kenntnis eines Korruptionssachverhaltes zwin-
gend ermitteln muss. Die Union wollte den Tatbestand als Antragsdelikt ausgestalten – dem-
nach hätte die Staatsanwaltschaft nur bei Stellung eines Strafantrages eines begrenzten Per-
sonenkreises tätig werden können. Mit der jetzigen Vorschrift stellen die Sozialdemokraten 
sicher, dass es auch tatsächlich zu Ermittlungsverfahren kommt.  

 
 Intensiv diskutiert wurde eine Regelung, wonach eine Strafbarkeit wegen Korruption im Ge-

sundheitswesen auch dann greifen soll, wenn ein Arzt gegen seine berufsrechtliche Pflicht zur 
Wahrung der heilberuflichen Unabhängigkeit verstößt. Die Union weigerte sich jedoch, diese 
Regelung zu übernehmen. Da die SPD-Fraktion in den zahlreichen Gesprächsrunden – insbe-
sondere mit der Fachebene des Bundesjustizministeriums – den Eindruck gewonnen hat, dass 
die Streichung der Tatbestandsalternative zu keinen nennenswerten Strafbarkeitslücken führt, 
hat sie der Streichung zugestimmt und in Absprache mit ihren Gesundheitspolitikern in der 
Gesetzesbegründung ausführlich klargestellt, dass der Anwendungsbereich der verbleibenden 
Tatbestandsalternative einen weiten Anwendungsbereich findet.  

 
Die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten stärken das Vertrauen der Patienten in eine unabhän-
gige Heilbehandlung und gewährleisten, dass sie die beste Heilbehandlung erhalten und nicht dieje-
nige Behandlung, für die ein Pharmakonzern bestochen hat. 
 
„Mit diesem wichtigen Gesetz bekämpft die Koalition zudem, dass die Versichertengemeinschaft um 
Milliardenbeträge geprellt wird“, sagen Johannes Fechner und Dirk Wiese. 
 
 

ARBEIT 
 
Mindestlohn: Vier Millionen Menschen profitieren 
Die aktuellen Zahlen des Statischen Bundesamtes belegen, dass sich die Einführung des Mindestlohns 
für vier Millionen Menschen auszahlt. Das betrifft somit mehr als zehn Prozent aller Beschäftigungs-
verhältnisse in Deutschland, und es sind rund 300.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mehr als 
ursprünglich angenommen wurde. Für vier Millionen Beschäftigte bedeutet das eine Lohnerhöhung 
von durchschnittlich 18 Prozent.  
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Die Zahlen machen deutlich, dass der Mindestlohn zu mehr Gerechtigkeit auf dem Arbeits-markt führt. 
Das zeigt sich vor allem in Branchen, in denen Schutzstandards fehlen. Denn mehr als 80 Prozent der-
jenigen, die den Mindestlohn erhalten, arbeiten in Betrieben ohne Tarifbindung. 
 
Vor allem Frauen kommt der Mindestlohn zugute, denn zwei Drittel der Beschäftigten, die durch den 
Mindestlohn mehr Lohn bekommen, sind Frauen.  
 
Zudem trägt der Mindestlohn zur Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost- und Westdeutschland 
bei: In Ostdeutschland bekommen 22 Prozent der Beschäftigten nun höhere Einkommen. In West-
deutschland sind es knapp neun Prozent. Damit schließt sich die Lohn-lücke zwischen Ost- und West-
deutschland im Niedriglohnbereich weiter. 
 
Gut die Hälfte derjenigen, die den Mindestlohn erhalten, sind geringfügig Beschäftigte – also so ge-
nannte Minijobber. Das zeigt, dass gerade in diesem Bereich der Mindestlohn bitter nötig war. 
 
Insgesamt werden laut Statistischem Bundesamt – unveränderte Arbeitszeiten vorausgesetzt – mo-
natlich 431 Millionen Euro mehr an Bruttolohn ausgezahlt. Das zahlt sich nicht nur individuell aus, son-
dern das ist auch gut für unsere gesamte Gesellschaft: Denn es bedeutet mehr Steuereinnahmen für 
mehr Investitionen, mehr Einnahmen in den Sozialkassen und 50.000 Menschen weniger, die ihr Ge-
halt mit Arbeitslosengeld II aufstocken müssen.  
 
Fazit: Der Mindestlohn hat keine Jobs vernichtet, er hat viele Jobs besser gemacht. Damit hat er seine 
Kritiker widerlegt. 
 
 
Berufliche Weiterbildung in der Arbeitslosenversicherung stärken 

Trotz positiver Entwicklungen auf dem Arbeitsmarkt während der letzten Jahre wirken sich diese nur 
unzureichend auf gering Qualifizierte, Langzeitarbeitslose sowie ältere Arbeitnehmerinnen und Arbeit-
nehmer aus. Hier setzt ein Gesetzentwurf der Bundesregierung zur Stärkung der beruflichen Weiter-
bildung und des Versicherungsschutzes in der Arbeitslosenversicherung (Drs. 18/8042) an. Diesen hat 
der Bundestag am 14. April in 1. Lesung debattiert. 
 
Für gering qualifizierte Beschäftigte und Menschen, die lange vergeblich Arbeit suchen, würden mit 
dem Gesetzentwurf die Fördermöglichkeiten verbessert und erweitert, sagte die Parlamentarische 
Staatssekretärin Anette Kramme (SPD) in der Debatte. „Sie bekommen bessere Chancen auf einen 
Berufsabschluss und damit auf eine gute und dauerhafte Beschäftigung“, so Kramme. Qualifizierung 
sei eine Zukunftsinvestition für das ganze Land. 
 
„Der Gesetzentwurf bringt neuen Schwung in die Arbeitsmarktpolitik“, unterstrich Michael Gerdes, 
Mitglied der Arbeitsgruppe Arbeit und Soziales der SPD-Bundestagsfraktion. Arbeits-förderung der Zu-
kunft heiße: „Beschäftigungsfähigkeit sichern, und das geht nicht ohne Bildung, Auffrischung und Er-
weiterung des eigenen Könnens“. 
 
Die arbeitspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Katja Mast, sprach von einem „Chancen- 
und Ermöglichungsgesetz“, mit dem Menschen mehr an Weiterbildung und Aus-bildung teilhaben. Ziel 
der SPD-Fraktion sei „in der Zukunft eine Bundesagentur für Arbeit und Qualifizierung“, betonte Mast. 
 
Was steht in dem Gesetzentwurf? 

Der Entwurf stellt klar, dass der Vorrang, jemanden in ein neues Beschäftigungsverhältnis zu vermit-
teln, einer Weiterbildungsförderung nicht entgegensteht, wenn durch die Weiterbildung eine dauer-
hafte berufliche Eingliederung erreicht werden kann. Langzeitarbeitslose und Arbeitslose mit schwer-
wiegenden Vermittlungshemmnissen können zur besseren Eignungsfeststellung durch längere Maß-
nahmen oder Maßnahmenteile bei einem Arbeitgeber gefördert werden. 
 
Personen, die keinen Berufsabschluss haben, mangelt es häufig auch an Grundkompetenzen in den 
Bereichen Lesen, Schreiben, Mathematik sowie Informations- und Kommunikations-technologien. Ar-
beitsagenturen und Jobcenter sollen nun auch die Vermittlung dieser Grund-kenntnisse fördern kön-
nen, wenn das für die erfolgreiche Teilnahme an einer Weiterbildungsmaßnahme erforderlich ist.  
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Damit die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zu einer Weiterbildung mit Berufsabschluss stärker moti-
viert werden, sollen sie Prämien von 1000 Euro für bestandene Zwischenprüfungen und 1500 Euro für 
bestandene Abschlussprüfungen erhalten. Diese Regelung gilt befristet für Maßnahmen, die bis zum 
31. Dezember 2020 beginnen, und sie wird evaluiert. 
Die Weiterbildungsförderung für Beschäftigte in kleinen und mittleren Unternehmen, die für jüngere 
Arbeitnehmerinnen und unter Arbeitnehmer unter 45 Jahren bis Ende des Jahres 2020 befristet ist, 
wird weiter flexibilisiert: Es sollen nun auch Weiterbildungen bezuschusst werden, die außerhalb der 
Arbeitszeit stattfinden. 
 
Unternehmen, die von einer Schließung oder Restrukturierungsmaßnahmen betroffen sind und deren 
Beschäftigte sich in Transfergesellschaften befinden, sollen einen schnelleren Zugang zu beruflicher 
Weiterbildung erhalten. So sollen ältere Beschäftigte ab dem 45. Lebens-jahr und gering Qualifizierte 
bereits während der Zeit in der Transfergesellschaft gefördert werden, wenn der Arbeitgeber mindes-
tens 50 Prozent der Lehrgangskosten trägt. 
 
Weitere Neuregelungen betreffen den Versicherungsschutz in der Arbeitslosenversicherung: Für Ar-
beitnehmer, die ihre Beschäftigung oder den Bezug von Arbeitslosengeld wegen einer beruflichen Wei-
terbildung unterbrechen, wird die Möglichkeit eröffnet, einen erworbenen Arbeitslosenversicherungs-
schutz über die freiwillige Weiterversicherung aufrechtzuerhalten. Dies soll auch für Personen gelten, 
die eine Elternzeit nach Vollendung des dritten Lebensjahres eines Kindes in Anspruch nehmen. 
 
 

VERKEHR 
 
Mehr Sicherheit im Luftverkehr 
Die Bundesregierung hat am Donnerstag in 2. und 3. Lesung den Entwurf eines Fünfzehnten Gesetzes 
zur Änderung des Luftverkehrsgesetzes (Drs. 18/6988) zusammen mit einem umfangreichen Ände-
rungsantrag der Koalitionsfraktionen beschlossen.  
 
Die Novellierung des Gesetzes gewährleistet, dass der gesamte räumliche Einwirkungsbereich eines 
Flughafens, in dem erhebliche Beeinträchtigungen durch Flüge auftreten können, in die Umweltver-
träglichkeitsprüfung mit einbezogen wird. Insbesondere beim Lärmschutz trägt sie dazu bei, einen fai-
ren Ausgleich zwischen den Interessen der Anwohnenden und denen der Luftverkehrswirtschaft zu 
erwirken. Ebenfalls wird in dem Zusammenhang sichergestellt, dass für die Durchführung von Ret-
tungsflügen die erforderlichen Flächen an Einrichtungen von öffentlichem Interesse, zum Beispiel 
Krankenhäusern, weiterhin genutzt werden können.  
 
Deutsche Luftfahrtunternehmen und das Luftfahrtbundesamt nehmen zukünftig unabhängige Stich-
probenkontrollen vor, um zu prüfen, ob das Luftfahrtpersonal unter Einfluss von Medikamenten, Al-
kohol, oder anderen psychoaktiven Substanzen steht. Durch einen neuen Ordnungswidrigkeitstatbe-
stand ist es nunmehr möglich, dem kontrollierten Personal beim geringsten Anzeichen von Alkohol- 
und Drogenkonsum sowie Medikamentenmissbrauch das Weiterfliegen zu untersagen. Daneben wer-
den die Anlaufstellen für suchtkranke Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen gestärkt. Mit Einführung einer 
flugmedizinischen Datenbank, unter Gewähr-leistung deutscher Datenschutzstandards, wird dabei 
auch die Vorgabe einer EU-Verordnung umgesetzt. 
 
 

AUSSENPOLITIK 
 
Weiterhin deutsche Beteiligung an EU-Operation ATALANTA  
Seit 2008 beteiligt sich Deutschland an der EU-geführten Operation ATALANTA, die die Piraterie an der 
Küste Somalias bekämpft. Diese Operation soll nun, auch unter deutscher Beteiligung erneut verlän-
gert werden. Dafür hat die Bundesregierung einen entsprechenden Antrag vorgelegt, der am Donners-
tag erstmals beraten wurde (Drs. 18/8091). 
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Das Seegebiet vor Somalia, vor allem den Golf von Aden sicher und offen zu halten, bleibt eine wichtige 
Aufgabe internationaler Sicherheitspolitik und liegt damit auch im unmittelbaren Interesse Deutsch-
lands. Zusätzlich sorgt der sichere Wasserweg dafür, dass der Transport benötigter humanitärer Liefe-
rungen nach Somalia durchgeführt werden kann. 
 
Die Bundesregierung beantragt nun, dass die deutsche Beteiligung an der Operation innerhalb des 
Mandats des Sicherheitsrates der Vereinten Nationen (VN) und eines entsprechenden Beschlusses des 
Europäischen Rates bis Ende Mai 2017 fortgesetzt wird. Wie auch im Fall des ebenfalls zu verlängern-
den Mandats in Mali wird auch hier die personelle Obergrenze abgesenkt: von 950 auf 600 Soldatinnen 
und Soldaten. Möglich ist dies durch das erfolgreiche Zurückdrängen der Piraterie vor der Küste Soma-
lias. Der letzte Entführungsfall am Horn von Afrika liegt mehr als vier Jahre zurück. 
 
Allerdings kann der Erfolg in dieser Sache nicht darüber hinwegtäuschen, dass die für die Überfälle auf 
See verantwortlichen kriminellen Netzwerke an Land weiterhin bestehen. Sowohl die Europäische 
Union als auch der VN-Sicherheitsrat erachten eine Präsenz internationaler Sicherheitskräfte als not-
wendig und sinnvoll. Die Bundesregierung hat dieser Bewertung mit ihrem Antrag auf Mandatsverlän-
gerung entsprochen. Die SPD-Bundestagfraktion unterstützt daher auch zukünftig die Mission unter 
deutscher Beteiligung. 
 
 
Ausbildungsmission in Mali fortsetzen 

Die Bundesregierung hat dem Bundestag einen Antrag zur Fortsetzung der Beteiligung an der Militär-
mission der EU zur Ausbildung der malischen Streitkräfte (EUTM Mali) vorgelegt (Drs. 18/8090). Die 
Mission soll demnach um ein weiteres Jahr verlängert werden, wobei die personelle Obergrenze bei 
den deutschen Soldatinnen und Soldaten abgesenkt wird. Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt den 
Antrag der Regierung. 
 
Die Mission, die im Februar 2013 zum ersten Mal eingesetzt wurde, hat das Ziel, die malische Regierung 
in der Form zu unterstützen, dass sie eigenständig die Stabilisierung des Landes gewährleistet und den 
Friedenprozess weiterführt. Dieser ist nötig, seitdem ein Putsch Anfang 2012 dazu führte, dass Mali in 
Folge der instabilen politischen Situation ein Rückzugsort für Terroristen zu werden drohte. Die Inter-
nationale Gemeinschaft setzt sich daher für die Stabilisierung des Landes ein, wozu auch EUTM einen 
Beitrag leistet.  
 
Konkret werden durch die Mission malische Streitkräfte und Ministerien ausgebildet und beraten. Ins-
gesamt haben bisher 7500 malische Soldaten durch die EUTM Mali eine Grundausbildung erhalten. 
Insgesamt hat die Mission bereits zu einer verbesserten Sicherheit und humanitären Lage vor Ort ge-
führt. So konnten zum Beispiel 80 Prozent der Binnenvertriebenen an ihre Heimatorte zurückkehren. 
 
Die von der Bundesregierung beantragte und am Donnerstag in der 1. Lesung debattierte Verlängerung 
des Mandats weist einige Änderungen zum laufenden Mandat auf. Die bisher zentral durchgeführten 
Missionsaktivitäten sollen nun dezentralisiert und an die Standorte und Garnisonen der malischen 
Streitkräfte überwiesen werden. Zudem sinkt die personelle Ober-grenze: von 350 auf 300 deutsche 
Soldatinnen und Soldaten. 2015 war sie noch angehoben worden, weil Deutschland seit Juli 2015 die 
Mission führt. Ab Juli dieses Jahres wird Belgien die Missionsführung übernehmen.  
 
Die SPD-Bundestagsfraktion unterstützt auch weiterhin den Einsatz in Mali, das damit ein Schwerpunkt 
des sicherheitspolitischen Engagements der Bundesregierung in Afrika bleibt. 
 
 

INNENPOLITIK 
 
Sichere Herkunftsstaaten ausweiten 
Um schneller wirklich Schutzbedürftige im Asylverfahren zu identifizieren, wurden Albanien, Kosovo 
und Montenegro 2015 zu sogenannten sicheren Herkunftsstaaten eingestuft. Der Bund ist verpflichtet, 
alle zwei Jahre einen Bericht über die Lage in den betreffenden Staaten vorzulegen. 
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Mit einem am Donnerstag erstmals beratenen Gesetzentwurf der Bundesregierung sollen Marokko, 
Algerien und Tunesien ebenfalls als sichere Herkunftsstaaten eingestuft werden (gemäß Asylgesetz). 
Das Recht einer individuellen Prüfung von Antragstellern im Asylverfahren bleibt hiervon unberührt 
(Drs. 18/8039).  
 
Verfahrensdauer und Rückführung im Falle einer Ablehnung sollen bei Antragstellern mit geringen 
Chancen auf Anerkennung beschleunigt werden. Im Verfahren wird das gewährleistet durch eine Um-
kehr der Darlegungs- und Beweislast, kürzere Ausreise- und Klagefristen, einen verkürzten Instanzen-
zug und die Pflicht, bis Ende des Verfahrens in der Erstaufnahme-einrichtung zu wohnen. 
 
Dem Gesetzentwurf zufolge rechtfertigen sowohl die Menschenrechtslage in den genannten Staaten 
als auch die Anerkennungsquote die Einstufung. 
 
 

SPORT 
 
Zweites Dopingopfer-Hilfegesetz geht in 1. Lesung 
Nachdem bereits im August 2002 das Erste Dopingopfer-Hilfegesetz verabschiedet worden ist, hat der 
Bundestag am Freitagmittag nun in erster Lesung einen Entwurf der Koalition für ein „Zweites Gesetz 
über die finanzielle Hilfe für Dopingopfer der DDR“ beraten (Drs. 18/8040). Als Grund für die Neuauf-
lage werden die erst jetzt zu Tage getretenen, ungefähr 1000 weiteren Fällen von Doping-Spätfolgen 
unter ehemaligen DDR-Hochleistungssportlerinnen und -sportlern, genannt. 
 
In der ehemaligen DDR wurden systematisch Hochleistungs- und Nachwuchssportler im staatlichen 
Auftrag gedopt, in der Regel mit Anabolika. Etliche dieser Sportlerinnen und Sportler haben dadurch 
erhebliche gesundheitliche Schäden erlitten. Mithilfe des Systems des staatlich organisierten und er-
zwungenen Dopings bei Leistungssportlern verfolgte die DDR das Ziel, den sportlichen Ruhm des „so-
zialistischen Vaterlandes“ zu steigern.  
 
Aus humanitären und sozialen Gründen wurde mit dem im August 2002 verabschiedeten Ersten Do-
pingopfer-Hilfegesetz ein Hilfsfonds in Höhe von 2 Millionen Euro eingerichtet. Der Fonds hat jedoch 
nicht alle Opfer erfasst. Zwischenzeitlich sind viele Opfer bekannt geworden, die nach damaligen Kri-
terien einen Anspruch auf eine entsprechende finanzielle Hilfe gehabt hätten. Doping-Spätfolgen, die 
erst jetzt zu Tage treten bzw. erst nach Ablauf der damaligen Frist aufgetreten sind, zeigen die Not-
wendigkeit einer Neuauflage des Ersten Dopingopfer-Hilfegesetzes. „Gewiss kann dieser Fonds nur ei-
nen kleinen Beitrag leisten: Kein Geld der Welt kann das angeordnete Staatsdoping entschädigen“, 
sagt Michaela Engelmeier, sportpolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion.  
 
10,5 Millionen Euro in einem Fonds 

Mit dem Zweiten Dopingopfer-Hilfegesetz sollen jetzt die DDR-Dopingopfer, die nach den damaligen 
Grundsätzen keine finanziellen Hilfen erhalten haben, nach denselben Kriterien, in gleicher Verfah-
rensweise und in entsprechender Höhe eine einmalige finanzielle Entschädigung erhalten. Hierfür 
sieht der Gesetzentwurf die Einrichtung eines Fonds vor, der vom Bundesverwaltungsamt verwaltet 
wird. Ausgehend von ca. 1000 Anspruchsberechtigten und einer jeweiligen Zahlung in Höhe von 10.500 
Euro sollen in den Fonds 10,5 Millionen Euro fließen. Anders als 2002 beteiligen sich diesmal jedoch 
weder der Deutsche Olympische Sportbund noch das Pharmaunternehmen Jenapharm an der Ausge-
staltung des Fonds. 
 
Mit dem vorliegenden Entwurf zum Zweiten Dopingopfer-Hilfegesetz möchte die Koalition einen Bei-
trag zur öffentlichen Anerkennung und Gleichbehandlung leisten. Der erste Fonds war ein voller Erfolg, 
jedoch nur für 194 anerkannte Personen. Diese Lücke der Ungerechtigkeit will die Koalition schließen. 
„Es geht der SPD-Fraktion um Anerkennung für die Betroffenen, die nicht nur unter den körperlichen 
Folgen, sondern auch unter psychischen Belastungen leiden“, betont Michaela Engelmeier und be-
grüßt die Pläne der Universitätsmedizin Greifswald, die zusammen mit dem Helios-Klinikum Greifswald 
eine Studie zu den Folgen des DDR-Dopings plant. 
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